
 
 

Wichtige Hinweise! 
 

1. Die Rechnungen der Stadtwerke sind gleichzeitig Bescheide der Stadt Dettelbach über die Erhebung von Verbrauchsgebühren für die 
Benutzung der städt. Wasserversorgung und über die Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren.  

2. Die Wasserversorgung wird als öffentliche Einrichtung der Stadt betrieben. Die Wasserabgabe erfolgt aufgrund der „Satzung für die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage der Stadt Dettelbach“ (WAS). 

3. Die Entwässerungsanlage wird als öffentliche Einrichtung der Stadt betrieben. Die Kanalbenutzungsgebühr (Einleitungsgebühr) erfolgt auf 
Grund der Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Dettelbach. 

4.   Die Satzungen sind im Internet unter https://www.dettelbach.de/seite/de/main/5733/-/Satzungen.html nachzulesen. 

5. Die Verbrauchsablesung und -abrechnung erfolgt für unsere Tarifkunden grundsätzlich einmal jährlich.  Der neue monatliche Abschlag 
(Februar bis Dezember) ergibt sich aus dem Jahresverbrauch dieser Jahresabrechnung. Diese werden bei der folgenden Jahresabrechnung 
angerechnet.  

6. Bitte beachten Sie den umseitig auf der Rechnung angegebenen letzten Zahltag. 

7. Nach unseren Zahlungsbedingungen sind die Rechnungsbeträge innerhalb von 10 Tagen fällig. Bei nicht termingerechter Bezahlung der 
Rechnung werden zusätzliche Mahngebühren fällig. Wir sind berechtigt, die Wasserversorgung einzustellen, wenn die fällige Rechnung nach 
erfolgloser Mahnung nicht bezahlt wird. 

8. Bitte melden Sie uns jede Änderung im Abnahmeverhältnis - Eigentümerwechsel. 

9. Gemäß § 28 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) weisen wir darauf hin, dass wir im Zusammenhang mit Ihrem Wasserbezug 
stehende Daten gespeichert haben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage 
erhoben (siehe 2.) werden. 

 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Dettelbach, Luitpold-Baumann-Str. 1, 97337 Dettelbach, einzulegen. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (Stadt Dettelbach) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 

 
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Dettelbach) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 

Rechnungserklärung 

 

 
 
 
 
 
 

Abrechnungszeitraum  
 
 
 
 
Verbrauchsart  
 
 
 
 
 
02 W = Wasser 
03 A = Abwasser 
05 A = Gartenwasser  
06 A = Niederschlagswasser 
        
  
 
 
 
Tarife    
  
 

Wassergrundgebühr    
Abwassergrundgebühr   
   

 
 
 
Zahlungsweise

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Kunden- und 
Rechnungsnummer 

 
 

 
 
 

  Neuberechnete Pauschale 
 

  Zahlungstermine 
 
 

    
 
 

  Verbrauch Wasser/m³ 
  Verbrauch Abwasser/m³ 
  Verbrauch Gartenwasser/m³ 
  Einleitung 

Niederschlagswasser/m² 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Rechnungsbetrag 
  Bezahlte Abschläge 

 
 

  Endbetrag  
 


